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VEREINBARUNGSRECHT

Hohe Wachsamkeit erforderlich

Das neue Vereinbarungsrecht in der Eingliederungshilfe 
verschiebt die Risiken der Leistungserbringung 
einseitig vor allem auf die Leistungserbringer. 
Zudem besteht die Gefahr, dass sich auf Grund 
der Zunahme länderspezifischer Regelungen 
die schon jetzt festzustellenden regionalen 
»Gepflogenheiten« weiter verfestigen werden.

Durch das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) werden den Leistungsträgern 
der Eingliederungshilfe an zentralen 
Schaltstellen im eingliederungshilfe-
rechtlichen Dreieck viele Werkzeuge zu 
einer verstärkten Steuerung und Kont-
rolle der Leistungserbringung bereit ge-
stellt. (1) Sie sollen es in der Hand haben, 
die durch die Bundesregierung postu-
lierte »Effizienzrendite« des Gesetzes zu 
erwirtschaften. (2) Leistungserbringer 
dürften sich, wenn auch möglicherweise 
regional unterschiedlich, insgesamt auf 
eine restriktivere Praxis der Leistungs-
träger einzustellen haben.

Eine der Schaltstellen ist das modifi-
zierte Vereinbarungsrecht der §§ 123 ff. 
SGB IX-neu, das ab dem 1. Januar 2020 
unmittelbar gelten wird. In vielen (grö-
ßeren oder kleineren) Details weicht es 
von der bestehenden Rechtslage ab. Viele 
Abweichungen werfen Rechtsfragen auf, 
nicht zuletzt, weil sie vom Gesetzgeber 
nicht oder nicht hinreichend erläutert 
werden. Hierzu gehören folgende drei 
Neuregelungen. (3)

Erste Neuregelung: Gesetzliche 
Aufnahmeverpflichtung und 
Beachtung des Gesamtplans

Bei Bestehen einer Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung sind Leistungserbrin-
ger (ausgenommen andere Leistungsan-
bieter gemäß § 60 SGB IX-neu) zukünftig 
von Gesetzes wegen verpflichtet, im Rah-
men des vereinbarten Leistungsangebots 
Leistungsberechtigte aufzunehmen und 

ihre Leistungen unter Beachtung der In-
halte des Gesamtplanes zu erbringen (§ 
123 Abs. 4 SGB IX-neu). Für Werkstätten 
für behinderte Menschen bestand die 
Aufnahmeverpflichtung bislang schon, 
für sie gilt die bisherige Regelung fort (§ 
220 Abs. 1 SGB IX-neu).

Die neue »Aufnahme- und Betreu-
ungspflicht« stellt einen Eingriff in 
die Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 
Grundgesetz) der Leistungserbringer 
dar und soll durch den Eingriffszweck, 
die Versorgung der Leistungsberechtig-
ten sicherzustellen, gerechtfertigt sein. 
(4) Sie hat – anders als bei Werkstät-
ten – keine weitere Voraussetzung als 
eben das Vorliegen einer »schriftlichen 
Vereinbarung« und gilt dem Wortlaut 
nach damit schon, bevor (nach einer ent-
sprechenden Antragstellung, siehe § 108 
SGB IX-neu) ein Bewilligungsbescheid 
erlassen worden ist. Eine Aufnahme vor 
Erlass der Bewilligung entspricht zwar 
zumindest bei Werkstätten bereits aktu-
ell einer verbreiteten Praxis, zukünftig 
aber können sich wegen der Erweiterung 
des Nettoprinzips neue Finanzierungs-
risiken für Leistungserbringer ergeben 
(dazu Ziffer 3.).

Tipp für Leistungserbringer: In 
Zukunft könnte eine Klausel im zivil-
rechtlichen Vertrag mit dem Leistungs-
berechtigten, wonach eine Aufnahme 
erst nach Vorliegen des Bewilligungsbe-
scheids erfolgt, als unwirksam gelten. 
Diese könnte gegen die gesetzliche Auf-
nahmeverpflichtung verstoßen. Zudem 
würde der Anspruch des Leistungsbe-
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rechtigten verkürzt, da wegen des An-
tragsprinzips eine Bewilligung auf den 
Antragszeitpunkt zurückwirkt. Aller-
dings sollten sich Leistungserbringer 
die (rechtzeitige) Beantragung der ent-
sprechenden Leistung durch den Leis-
tungsberechtigten nachweisen lassen, 
soweit nicht von einer Selbstzahlung 
ausgegangen wird.

Die Leistungserbringung »unter Be-
achtung der Inhalte des Gesamtplanes« 
stellt eine Verbindung zur zweiten wich-
tigen Schaltstelle nach dem Bundesteilha-
begesetz, der Gesamtplanung, her.

Der Gesamtplan soll ausweislich 
des Gesetzeswortlauts maßgeblich der 
Steuerung und Wirkungskontrolle der 
Leistungserbringung dienen (§ 121 Abs. 
2 SGB IX-neu). Weshalb daher andere 
Anbieter nicht ebenso verpflichtet sein 
sollen, die relevanten Inhalte des Ge-
samtplanes (auch nicht mit dem Leis-
tungsberechtigten vereinbarte Teilhabe-
ziele?) zu beachten, ist nicht nachvollzieh-
bar. Der Gesetzgeber liefert dafür keine 
Begründung.

Für den Erlass des Leistungsbescheids 
sind die Feststellungen im Gesamtplan 
über die Leistungen bindend (§ 120 Abs. 
2 Satz 3 SGB IX-neu). Im Hinblick auf 
die Vereinbarung von Teilhabezielen 
mit Leistungsberechtigten ist der Ge-
samtplan einer der Anknüpfungspunkte 
für die Prüfung der Wirkung (5) bzw. 
Wirksamkeit der Leistungen (§ 128 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX-neu) und maß-
geblich bestimmend für die Beendigung 
der Leistungen. (6) Leistungserbringer 
haben ihre Leistungen im individuellen 
Fall an den Inhalten des Gesamtplanes 
auszurichten.

All diese und weitere Neuregelungen 
(7) belegen die angestrebte inhaltliche 
und rechtliche Aufwertung des Gesamt-
planes mit Folgen für Rechtspositionen 
von Leistungsberechtigten und Leis-
tungserbringern. Zumindest nach alter 
Rechtslage sind allerdings die Rechts-
schutzmöglichkeiten im Hinblick auf den 
Gesamtplan sehr beschränkt, da dieser 
nicht als Verwaltungsakt, sondern vor-
bereitende verwaltungsinterne Maßnah-

me gilt; angreifbar ist allein der auf ihm 
beruhende Leistungsbescheid.

Leistungsberechtigte können bis 
dato gerichtlich durchsetzbar nur die 
Aufstellung eines Gesamtplanes an sich 
verlangen, ohne ihn direkt inhaltlich 
angreifen zu können. (8) Leistungser-
bringer haben bislang sogar keinerlei 
rechtliche Handhabe. Die rechtliche 
Bewertung des Gesamtplanes und sei-
ner Justiziabilität könnte sich vor dem 
dargestellten Hintergrund zukünftig 
womöglich ändern.

Der Gesetzgeber sieht allerdings den 
Gesamtplan auch nach neuer Rechtslage 
nicht als Verwaltungsakt an. (9) Damit 
entfaltet er an sich keine unmittelbare 
Außenwirkung, auch nicht gegenüber 
Dritten. Nach der gesetzgeberischen 
Konstruktion können die Inhalte des 
Gesamtplanes im Einzelfall erst mit 
Erlass und quasi »im Gewand« des in-
dividuellen Leistungsbescheids, der auf 
die Feststellungen aus dem Gesamtplan 
Bezug nimmt, verbindlich werden. (10) 
Der Gesamtplan wird so von der Außen-

wirkung des Verwaltungsaktes erfasst. 
Da er dessen Inhalte von Gesetzes wegen 
zu beachten hat, ist dem Leistungserbrin-
ger im individuellen Leistungsfall der 
Leistungsbescheid bzw. der Gesamtplan 
bekannt zu geben.

Eine Fortschreibung des Gesamtplans, 
die jederzeit möglich ist (11), zieht nach 
dem Vorgesagten zwingend eine Aktuali-
sierung des Leistungsbescheids nach sich.

Tipp für Leistungserbringer: Leis-
tungserbringer tun gut daran, Leistungs-
berechtigte und rechtliche Betreuungen 
für die Wichtigkeit des Gesamtplanes zu 
sensibilisieren. Unzutreffende oder un-
klare Inhalte des Gesamtplanes sollten 
Leistungsberechtigte umgehend nach 
Kenntniserlangung beim Leistungsträger 
beanstanden und auf eine Korrektur des 
Gesamtplanes dringen.

Tipp für Leistungserbringer: Beschäf-
tigte der Leistungserbringer sollten auf 
Wunsch des Leistungsberechtigten als 
Person des Vertrauens in das Gesamt-
planverfahren einbezogen werden, um 
ihre Expertise einbringen zu können. 

Diese erachtet der Gesetzgeber offenbar 
in der Regel für verzichtbar, denn er hat 
den Leistungserbringern der Eingliede-
rungshilfe keine originäre Beteiligten-
rolle eingeräumt (anders im Teilhabe-
planverfahren, vgl. § 20 Abs. 3 Satz 2 
SGB IX-neu).

Tipp für Leistungserbringer: Der 
Leistungsträger »stellt« dem Leistungs-
berechtigten den Gesamtplan »zur Ver-
fügung« (§ 121 Abs. 5 SGB IX-neu). Der 
Gesetzgeber meint damit ein Recht auf 
Einsichtnahme (12), was nach der Ge-
setzesformulierung die Anfertigung von 
Kopien auf Kosten des Leistungsträgers 
einschließen dürfte (13). Es bietet sich 
an, dem Leistungsbescheid eine Kopie 
des (aktuellen) Gesamtplans unmittelbar 
anzufügen.

Zweite Neuregelung: 
Erweiterung des Nettoprinzips

Mit dem Nettoprinzip ist gemeint, dass 
der vom Leistungsberechtigten gegebe-
nenfalls zu erbringende Eigenbeitrag von 
der zu erbringenden Leistung des Leis-
tungsträgers abzuziehen ist (§ 137 Abs. 3 
SGB IX-neu). Den Eigenbeitrag hat daher 
der Leistungserbringer direkt mit dem 
Leistungsberechtigten abzurechnen. Die 
Sondervorschrift des § 92 Abs. 1 SGB 
XII a.F., wonach für die Erbringung sta-
tionärer und teilstationärer Leistungen 
die Leistungen des Leistungsträgers ohne 
Abzug (Bruttoprinzip) zu erbringen sind, 
auch wenn den Leistungsberechtigten 
die Aufbringung der Mittel zu einem 
Teil zuzumuten ist, ist weggefallen. (14)

Ausnahmsweise erfolgt im Einzelfall 
eine Leistung ohne Abzug, falls der Ei-
genbeitrag von Dritten zu leisten und 
die Durchführung der Maßnahme ohne 
Entrichtung des Beitrages gefährdet ist 
(§ 137 Abs. 4 SGB IX-neu). Dies kann 
insbesondere bei Leistungen an Minder-
jährige der Fall sein. (15) Fraglich ist, ob 
die Regelung abschließend ist oder auch 
in anderen Fällen eine Leistung ohne Ab-
zug in Betracht komm. Beispielsweise 
kann in einem Eilfall (16) eine vorläu-
fige Leistungserbringung (vor Beginn 
der Gesamtplankonferenz) erforderlich 
sein; der Umfang der vorläufigen Ge-
samtleistung bestimmt sich dabei nach 
pflichtgemäßem Ermessen (§ 120 Abs. 4 
SGB IX-neu). Möglicherweise führt die 
Ermessensausübung im Einzelfall dazu, 
dass die vorläufige Gesamtleistung als 
Leistung ohne Abzug zu gewähren ist. 

»Der Leistungserbringer hat ganz neue 
Zahlungsströme zu organisieren«
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Man wird diese Option allerdings nicht 
überbewerten dürfen.

Eine weitere Ausnahme ist für den Fall 
in Betracht zu ziehen, dass die Bearbei-
tung eines Antrags auf Eingliederungs-
hilfe trotz der Fristenregelungen in §§ 14, 
15 SGB IX-neu einen längeren Zeitraum 
als zwei Monate beansprucht und sich 
damit ein eventuell zu zahlender Eigen-
beitrag eines Leistungsberechtigten, der 
bereits vor Erlass des Leistungsbescheids 
Leistungen vom Leistungserbringer er-
hält, wegen der Rückwirkung des An-
trags auf den Antragszeitpunkt zu einem 
größeren, nicht leicht aufzubringenden 
Nachzahlbetrag summieren kann. (17)

Das hierin liegende Zahlungsrisiko 
könnte die Erbringung der Hilfen be-
lasten. Davon abgesehen, würde der 
Leistungserbringer, der eine Aufnahme 
des Leistungsberechtigten wegen der ge-
setzlichen Aufnahmeverpflichtung prin-
zipiell nicht ablehnen kann, in unbilliger 
Weise belastet. Denn in der Sphäre des 
Leistungsträgers liegende Risiken und 
Mängel bei der bedarfs- und fristgerech-
ten Umsetzung seines Sicherstellungs-
auftrages (§ 95 SGB IX-neu) dürfen sich 
nicht einseitig zu Lasten der Leistungs-
erbringer (und Leistungsberechtigten) 
auswirken.

Tipp für Leistungserbringer: Zu prü-
fen ist die Aufnahme einer Bestimmung 
in die Leistungsvereinbarung (evtl. auch 
in den Landesrahmenvertrag), wonach 
bei Antragsbearbeitungen, die länger als 
zwei Monate (§§ 14, 15 SGB IX-neu) 
dauern, mit deren Ablauf eine Pflicht 
des Leistungsträgers besteht, die Ver-
gütung für die vor Antragsbewilligung 
erbrachten Leistungen ohne Abzug an 
den Leistungserbringer zu zahlen. We-
gen der neuen Schiedsstellenfähigkeit 
der Leistungsvereinbarung lässt sich im 
Zuge eines Schiedsstellenverfahrens mit 
überschaubarem Aufwand ausloten, ob 
eine solche Regelung als rechtlich zuläs-
sig und angemessen erachtet wird.

Dritte Neuregelung: 
Gesetzliches Prüfrecht und 
verschärfte Sanktionen

Das neue gesetzliche Prüfrecht (§ 128 
SGB IX-neu) soll die Steuerungsfunk-
tion der Leistungsträger stärken. (18) 
Entgegen entsprechender Forderungen 
der Bundesländer nach einem anlasslo-
sen gesetzlichen Prüfrecht (19) wurde 
bundesgesetzlich lediglich ein anlassbe-

zogenes verankert. Abweichungen sind 
allerdings durch Landrecht möglich. (20)

Der Bundesgesetzgeber hat damit die 
Klärung der Frage, ob und in welchem 
Umfang ein anlassloses Prüfrecht recht-
lich zulässig ist, den Ländern zugescho-
ben. Er selbst äußert hieran Zweifel, 
jedenfalls im Hinblick auf eine anlass-

lose Prüfung der Wirtschaftlichkeit der 
Leistungserbringung. (21) Die Normie-
rung der Abweichungsermächtigung ist 
daher ebenso wie andere Regelungen im 
(zustimmungsbedürftigen) Bundesteil-
habegesetz als gesetzgeberisches Zuge-
ständnis an die Länder anzusehen.

Unabhängig von Anlassbezogenheit 
und Umfang, begegnet das gesetzliche 
Prüfrecht nach Ansicht der Verfasserin 
insgesamt gewichtigen rechtlichen Vor-
behalten. (22) Anders als im Bereich der 
Pflege (§§ 112 ff. SGB XI) mangelt es im 
Hinblick auf die Qualität als Leistungs-
inhalt an gesetzgeberischen Vorgaben 
und Qualitätssicherungsstandards, also 
eines anerkannten Referenzrahmens. 
(23) Es liegen keine validen und justi-
ziablen Kriterien für eine »wirksame« 
Leistungserbringung sowie für weitere 
wesentliche Inhalte der Vereinbarungen 
nach §§ 125 und 131 SGB IX-neu vor. 
Zweifelhaft ist, ob diese Bestimmtheits-
lücke im Gesetz durch die vorgenann-
ten Vereinbarungen geschlossen werden 
kann, zumal angesichts zu erwartender 
regionaler Disparitäten. (24)

Überdies ist das Prüfrecht im Kontext 
der hieran anknüpfenden Sanktionsre-
gelungen zu betrachten. Insbesondere 
die Norm des § 129 SGB IX-neu zur 
Kürzung der Vergütung ist auch in er-
heblichem Maße rechtlich unbestimmt 
und wirft zahlreiche Fragen auf. (25) 
Nicht umsonst ist sie als »konturenlose 
Kürzungsermächtigung« bezeichnet wor-
den, »gegen die erhebliche Bedenken aus 
rechtsstaatlicher Sicht« bestünden. (26)

Tipp für Leistungserbringer: Mit 
Prüfungen verbinden die Leistungsträ-
ger offenbar hohe Erwartungen. Gele-
gentlich recht offen wird ein hohes Ein-

sparpotential in der Eingliederungshilfe 
behauptet, das durch die Prüfung der 
Leistungserbringung »gehoben« werden 
könnte. Leistungserbringer haben sich 
auf jeden Fall sorgfältig und struktu-
riert auf Prüfungen vorzubereiten und 
sollten sich in Prüfungen anwaltlichen 
Beistands bedienen.

Tipp für Leistungserbringer: Leis-
tungserbringern ist zudem zur Prüfung 
von Rechtsschutzmöglichkeiten zu ra-
ten. Prüf- und Kürzungsrecht sollten 
über den Weg streitiger Verfahren der 
Beurteilung durch die Rechtsprechung 
zugeführt werden.

Fazit

Mit den Neuregelungen erhält das ein-
gliederungshilferechtliche Dreiecksver-
hältnis eine weitere »Unwucht«, unge-
achtet der neuen Schiedsstellenfähigkeit 
der Leistungsvereinbarung, deren Wirk-
macht sich erst erweisen muss. (27)

Risiken der Leistungserbringung 
werden einseitig vor allem den Leis-
tungserbringern auferlegt, obwohl die 
Sicherstellung für personenzentrierte, 
den Besonderheiten des Einzelfalles 
Rechnung tragende Leistungen den Leis-
tungsträgern obliegt. In diesem Zusam-
menhang besteht die (im Beitrag nicht 
näher thematisierte) Gefahr, dass sich auf 
Grund der Zunahme länderspezifischer 
Regelungen die bis dato schon festzu-
stellenden regionalen »Gepflogenheiten« 
und Unterschiede (28) weiter manifes-
tieren, mit Auswirkungen auch auf die 
Leistungserbringerlandschaft.

Es steht zu erwarten, dass sich die 
Rechtsprechung mit den Regelungen des 
neuen Vereinbarungsrechts in Zukunft 
näher zu beschäftigen haben wird und 
die Leistungserbringer bis dahin mit 
Unklarheiten und Rechtsunsicherheit 
umgehen müssen. Dies schließt ein, 
Rechtsschutzmöglichkeiten vermehrt 
auszuloten und hierbei, wegen der Ver-
wobenheit eigener Ansprüche mit den 
Ansprüchen der Leistungsberechtigten 

»In den Bundesländern wird die 
Möglichkeit zur anlasslosen Prüfung 
unterschiedlich gehandhabt«
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(29), auch das Klagerecht der Verbände 
(§ 85 SGB IX-neu) in die Betrachtung 
einzubeziehen. ■

Anmerkungen

(1) Die im Beitrag zitierten Gesetzesmate-
rialien und Gerichtsentscheidungen 
sind im Web recherchierbar.

(2) Gesetzentwurf der BReg, BT-Drs. 
18/9522, S. 214.

(3) In diesem Beitrag bleiben weitere 
Rahmenbedingungen der Leis-
tungserbringung (v.a. Landesaus-
führungsgesetze, Landesrahmen-
verträge) außer Betracht.

(4) Gesetzentwurf der BReg, BT-Drs. 
18/9522, S. 294.

(5) Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 18/9522, S. 289: »soll die 
Überprüfung bewilligter Leistungen 
nach Zeitabläufen ermöglichen«.

(6) Eingliederungshilfe wird (nur) solan-
ge geleistet, wie die Teilhabeziele 
nach Maßgabe des Gesamtplanes 
erreichbar sind (§ 104 Abs. 1 Satz 
2 SGB IX-neu).

(7) Beispielsweise § 113 Abs. 1 Satz 3 
SGB IX-neu, § 113 Abs. 3 i.V.m. § 
78 Abs. 2 Satz 1 SGB IX-neu.

(8) VGH Baden-Württemberg, Beschluss 
vom 04.11.1996, Az. 6 S 440/96; 
Scheider, in: Schellhorn/Hohm/
Scheider, SGB XII, Kommentar, 
19. Auflage 2015, § 58 Rn. 8.

(9) Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 18/9522, S. 288.

(10) Der Leistungsträger ist im Hin-
blick auf den Erlass des Leistungs-
bescheids an die »Feststellungen 
über die Leistungen gebunden« (§ 
120 Abs. 2 Satz 3 SGB IX-neu). Mit 
»Leistungen« sind die Leistungen 
nach Teil II, Kapitel 3 bis 6 SGB 
Ixneu gemeint (§ 120 Abs. 2 Satz 1 
SGB IX-neu). Mit dem Gesamtplan 

werden somit wesentliche Inhalte 
des Leistungsbescheids (zum Min-
destinhalt siehe § 120 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX-neu) verbindlich bestimmt, 
die Feststellungen über die Leistun-
gen sind der Entscheidung über den 
Antrag nicht lediglich zugrunde zu 
legen (vgl. § 19 Abs. 4 Satz 1 SGB 
IX-neu). Insofern hat der Gesamt-
plan eine interne Bindungswirkung, 
die sich für Leistungsberechtigte 
und Leistungserbringer durchaus 
»mittelbar« auswirkt, weil der in-
dividuelle Leistungsbescheid ver-
bindlich an ihn anknüpft und dem 
Gesetzeswortlaut nach im Streitfall 
nicht ohne eine entsprechende vor-
ausgehende Anpassung des Gesamt-
planes änderbar ist. Conty/Michel/
Pleuß/Pold-Krämer, »Assistenzleis-
tungen« im BTHG aus Sicht der 
Leistungserbringer, Teil 2, in: NDV 

Januar 2018, S. 21-26 (22), gehen 
ohne nähere Ausführungen hierzu 
davon aus, dass wegen § 121 Abs. 
1 und 5 sowie 120 Abs. 2 SGB IX-
neu künftig eine volle gerichtliche 
Überprüfbarkeit des Bedarfsfeststel-
lungs- und Gesamtplanverfahrens 
gewährleistet sei.

(11) § 121 Abs. 2 Satz 2 SGB IX-neu: 
regelmäßig, spätestens nach zwei 
Jahren.

(12) Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 18/9522, S. 289.

(13) Im Teilhabeplanverfahren hat der 
Leistungsberechtigte dem Wortlaut 
des § 19 Abs. 3 Satz 3 SGB IX-neu 
nach ein Recht auf Einsicht in den 
Teilhabeplan oder die Erteilung von 
Ablichtungen nach § 25 SGB X. 
Diesem nach sind aber Einsichtnah-
me und Erteilung von Ablichtungen 
nebeneinander vorgesehen.

(14) Dies dürfte mit der Trennung der 
existenzsichernden Leistungen von 

den Fachleistungen zusammenhän-
gen. Eine einheitliche »nachträg-
liche« Abrechnung der vom Leis-
tungsberechtigten zu tragenden 
Aufwendungen der verschiedenen 
Sozialleistungen ist nicht (mehr) 
ohne weiteres möglich, da unter-
schiedliche Träger zuständig sind: 
die Sozialhilfeträger (im Rahmen ei-
ner Bundesauftragsverwaltung) für 
die Grundsicherung, die Träger der 
Eingliederungshilfe (in regional un-
terschiedlich strukturierter Aufga-
benwahrnehmung) für die Fachleis-
tung. Ohnehin galt die Regelung als 
Ausnahme zum Nachrangprinzip 
gemäß § 2 SGB XII, Wahrendorf, 
in: Grube/Wahrendorf, Kommen-
tar zur SGB XII, 5. Auflage 2014, 
§ 92 Rn. 1, das – wenn auch im 
Wortlaut etwas anders formuliert 
– in der neuen Eingliederungshilfe 
beibehalten worden ist (§§ 91, 92 
SGB IX-neu).

(15) Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 18/9522, S. 303.

(16) Beispielsweise bei Ableben eines An-
gehörigen, mit dem der Leistungsbe-
rechtigte zusammenlebt, Gesetzent-
wurf der Bundesregierung, BT-Drs. 
18/9522, S. 289.

(17) Der Gesetzgeber geht von in der 
Regel »deutlich niedrigeren« Bei-
trägen als nach altem Recht aus; 
in vielen Fällen entfiele der Bei-
trag vollständig, Gesetzentwurf 
der Bundesregierung, BT-Drs. 
18/9522, S. 212. Dabei darf al-
lerdings nicht unberücksichtigt 
bleiben, dass das Eigenbeitrags-
verfahren ausschließlich für die 
Fachleistung gilt. Im Rahmen 
der existenzsichernden Leistun-
gen gelten die Vorgaben des SGB 
XII; auch hier wird in Zukunft 
für die über die Grundsicherung 
abzugeltenden Leistungen (außer 
für Unterkunft und Heizung, § 35 
Abs. 1 SGB XII) eine direkte Ab-
rechnung zwischen Leistungsbe-
rechtigtem und Leistungserbringer 
erfolgen. Dies hat insgesamt neue, 
durch den Leistungserbringer zu 
managende Zahlungsströme zur 
Folge; die Anforderungen an das 
Forderungsmanagement sowie 
Finanzierungsrisiken werden vo-
raussichtlich deutlich zunehmen.

(18) Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 18/9522, S. 198.

»Die in hohem Maße örtliche und 
regionale Gestaltungsfreiheit kann 
die Realisierung des sozialrechtlichen 
Leistungsanspruchs zu einem 
›Lotteriespiel‹ machen«
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(19) Stellungnahme des Bundesrates 
vom 23.09.2016 zum Bundesteil-
habegesetz, BR-Drucks. 428/16 
(Beschluss), Ziffer 50., S. 52f.

(20) Die Möglichkeit zur anlasslosen 
Prüfung wird von den Ländern of-
fenbar unterschiedlich gehandhabt. 
Während beispielsweise Bayern ein 
anlassloses Recht zur Prüfung nur 
der Qualität vorgesehen hat, § 1 
Art. 66b Abs. 3 Bayerisches Teil-
habegesetz I, hat Schleswig-Hol-
stein ein umfassendes anlassloses 
Prüfrecht normiert, § 5 Teilhabe-
stärkungsgesetz S-H.

(21) Gegenäußerung der Bundesregie-
rung vom 12.10.2016, S. 18 f. Ein 
umfassendes anlassloses Prüfrecht 
besteht in keinem anderen Sozial-
leistungszweig.

(22) Hierzu gehört auch, dass durch 
das gesetzliche Prüfrecht das 
Konsensprinzip in der Einglie-
derungshilfe durchbrochen wird. 
Der Leistungsträger vermag sich 
auf Grund einer hoheitlich einge-
räumten Prüfbefugnis einen ein-
gehenden Überblick über Inter-
na seines Vereinbarungspartners 
zu verschaffen, was ihm in den 
Verhandlungen zu den Vereinba-
rungen nach § 125 SGB IX-neu 
einen ungerechtfertigten Vorteil 
verschafft, vgl. Kulenkampff, 
Rechtsschutz in Bezug auf eine 
Kürzung der Vergütung – Wesent-
liche Änderungen im Leistungs-
erbringungsrecht durch das künf-
tige Bundesteilhabegesetz, RdLH 
4/2016, S. 174-176 (175).

(23) Leistungserbringer in der Pflege sind 
nicht nur den Inhalten der indivi-
duellen Pflegesatzvereinbarungen 
unterworfen. Sie haben darüber 
hinaus Maßnahmen der Quali-
tätssicherung sowie ein Qualitäts-
management nach Maßgabe der 
Vereinbarungen nach § 113 SGB 
XI durchzuführen und Experten-
standards nach § 113a SGB XI 
anzuwenden (§ 112 SGB XI). Als 
Konsequenz des Urteils des Bun-
dessozialgerichts vom 12.09.2012, 
Az. B 3 P 5/11 R, zur rückwirken-
den Vergütungskürzung bei Qua-
litätsmängeln in der Pflege stellen 
die Vertragsparteien des § 113 SGB 
XI im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Gesundheit und 
dem Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend die 
Entwicklung und Erprobung eines 
wissenschaftlich fundierten Verfah-
rens zur einheitlichen Bemessung 
des Personalbedarfs in Pflegeein-
richtungen nach qualitativen und 
quantitativen Maßstäben sicher. Die 
Entwicklung und Erprobung ist bis 
zum 30. Juni 2020 abzuschließen (§ 
113 c SGB XI).

(24) Die Verfasserin hält eine solche 
umfassende »Regionalisierung« 
der Anforderungen an einen Grund-
rechtseingriff für rechtswidrig.

(25) Hierzu Kulenkampff (wie Anm. 19).
(26) Plagemann, Anm. zu LSG Bayern, 

Urteil vom 04.02.2016, Az. L 18 SO 
89/14, in: beck-online, FD-SozVR 
2016, 379115.

(27) Sie hat eine nicht zu vernachlässigen-
de Kehrseite: Auch die Leistungs-
träger können ins Schiedsverfah-
ren gehen, beispielsweise um eine 
Standardleistungsvereinbarung 
durchzusetzen.

(28) Siehe beispielsweise Schütte, Ab-
schied von der »Eingliederungs-
hilfe« – Ein Leistungsgesetz zur 
sozialen Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen?, S. 10, in: 
Diskussionsforum Rehabilita-
tions- und Teilhaberecht, Forum 
D, Beitrag Nr. 13/2013 (unter: 
www.rehadat-recht.de), diesem 
nach bereits gegenwärtig Zugänge 
zu und Bemessung von Leistungen 
zur Teilhabe in so hohem Maße 
der örtlichen und regionalen Ge-
staltungsfreiheit unterstellt seien, 
dass die Realisierung des sozial-
rechtlichen Leistungsanspruchs 
auch in der Basisversorgung für 
viele Betroffene zu einem »Lotte-
riespiel« werden könne.

(29) Damit ist allgemein die Konstel-
lation des Dreiecksverhältnisses 
gemeint und keine konkrete Betei-
ligung am Prozess im Sinne des § 85 
SGB IX-neu.
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Sozialen Arbeit für Jungen als Betrof-
fene sexualisierter Gewalt sensibili-
sieren und ihre Handlungssicherheit 
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tungsangebote für betroffene Jun-
gen und Männer? Das Erleben sexu-
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ihrem Umgang damit zum Ausdruck. 
Sexualisierte Gewalt an Jungen und 
an Mädchen führt wegen differen-
ter Geschlechterbilder und einer 
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zielles Beratungsangebot benötigen 
und wie es konzipiert werden kann. 
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